
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Ober-Mörlen, Ortsteil Ober-Mörlen 
 

Bebauungsplan  
 

„Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt  
 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen 
 
 
 
 
Ober-Mörlen und Wettenberg, den 28.03.2024 
 zuletzt geändert am 28.08.2024 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 
BauGB) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
 
Amt für Bodenmanagement Büdingen (19.02.2024) 
Bauamt Stadt Usingen (14.02.2024) 
Eisenbahn Bundesamt (22.03.2024) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Rockenberg (15.02.2024) 
HessenForst Forstamt Weilrod (15.02.2024) 
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (03.11.2020/20.03.2024) 
Landesamt für Denkmalpflege - hessen Archäologie (20.03.2024) 
Magistrat der Stadt Bad Nauheim - Stadtentwicklung (14.02.2024) 
Naturpark Taunus (14.02.2024) 
PLE doc GmbH (20.02.204) 
Vodaphone West GmbH (15.03.2024) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen  
 
Deutsche Telekom AG (15.02.2024) 
Hessen Mobil (12.03.2024) 
IHK Gießen-Friedberg (18.03.2024) 
Naturschutzverbände (08.03.2024) 
OVAG Netz GmbH (12.03.2024) 
Polizeipräsidium Mittelhessen - Regionaler Verkehrsdienst Wetterau (15.02.2024) 
Regierungspräsidium Darmstadt (18.03.2024) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (05.03.2024) 
RMV (27.02.2024) 
Wetteraukreis (21.03.2024) 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)  
 
Stellungnahmen sind keine eingegangen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Enwurfsbeschluss 
 
1. Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen 
Anregungen werden als Stellungnahmen der Gemeinde Ober-Mörlen und somit als 
Abwägung i.S. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 
2. (2) Der gem. (1) geänderte Bebauungsplan wird als Entwurf zur Offenlage gem. § 3 

Abs. 2 BauGB beschlossen.   
 
3. Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Begründung wird gem. § 3 Abs. 2 

BauGB zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
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Deutsche Telekom AG (15.02.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Glasfasertrasse wird gegenüber den Bäumen durch Wurzelschutzmaßnahmen 
gesichert. Die Glasfasertrasse und ein Hinweis auf die notwendigen Sicherungsmaß-
nahmen werden in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenom-
men. Die Maßnahme als solche wird rechtzeitig vor Beginn der Baugebietserschlie-
ßung mit der Deutschen Telekom AG abgestimmt. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 4: Anlage zur Stellungnahme der Deutschen Telekom AG 
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Hessen Mobil (12.03.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ansprüche gegenüber dem Straßenbaulastträger werden keine geltend gemacht. Der 
Bebauungsplan trifft die für den Immissionsschutz erforderlichen Festsetzungen, die 
von der jeweiligen Bauherrschaft im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren nach-
zuweisen sind.  
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IHK Gießen-Friedberg (18.03.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
  
zu 2.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch 
die Wohnbedürfnisse von Familien mit Kindern zu berücksichtigen.  
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 1 ist der Bau von Einfamilienhäusern mit 
bis zu zwei Vollgeschossen geplant. Erfahrungsgemäß werden die hierfür vorgesehe-
nen Baugrundstücke vor allem von jungen Familien mit Kindern nachgefragt.  
Bei einer angenommenen Grundstücksgröße von 450 m² können bei der festgesetzten 
Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 einschl. Garagen und Stellplätzen 202,50 m² baulich 
genutzt werden. Von den verbleibenden 247,50 m² sind 30% = 74,25 m² mit standort-
gerechten Gehölzen zu bepflanzen. Damit verbleiben 173,25 m² zur freien Nutzung. 
Werden die nach HBO einzuhaltenden Grenzabstände, die als Spielfläche faktisch 
nicht zur Verfügung stehen, abgezogen, verbleiben noch 100-150 m² - eine zum Spiel 
im Freien gerade noch ausreichende Fläche. Eine Anhebung der GRZ würde hier die 
Grundstückskosten vergrößern oder die Spielfläche verkleinern. Beides ist nicht ge-
wollt. Daher wird für das Teilbaugebiet WA1 an Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 fest-
gehalten. 
 
zu 3.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Positiv hervorzuheben ist vorliegend, dass entlang der Siemensstraße bereits eine 
Glasfasertrasse der Deutschen Telekom AG vorhanden ist. 
 
zu 4.: Der Anregung wird entsprochen. 
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Naturschutzverbände (08.03.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
  
zu 2.1: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Nachweis wird im Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes geführt. 
 
zu 2.2: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die die für die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen (auch der Vorlaufenden) 
erforderlichen Flächen werden in den Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungspla-
nes aufgenommen. Brut- und Nisthilfen werden ebenfalls vorgesehen. Die Sicherung 
erfolgt durch Ankauf oder vertragliche Vereinbarung mit dinglicher Sicherung. 
 
zu 2.3: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach den textlichen Festsetzungen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes sind für die 
Außenbeleuchtung nur Leuchten mit warmweißen LED-Lampen und einer Farbtempe-
ratur von 1.800 bis maximal 3.000 Grad Kelvin und geschlossenen Gehäusen, die kein 
Licht nach oben emittieren, zulässig. Auch die wasserdurchlässige Befestigung der 
genannten Flächen ist bereits festgesetzt bzw. durch der Stellplatzsatzung der Ge-
meinde Ober-Mörlen vorgegeben. 
Gärten und private Grünflächen werden entsprechend dem zu erwartenden tatsächli-
chen ökologischen Wert in die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung eingebracht.  
Bei einem Angebotsbebauungsplan wie dem Vorliegenden stellt die Eingriffsseite 
immer den maximal zulässigen Eingriff dar, sodass es tendenziell zu einer Überkom-
pensation kommt. Unabhängig davon wird auch der im Vollzug des Bebauungsplanes 
„Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt der zu erwartende Maximaleingriff voll umfänglich 
kompensiert. 
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Von:     
Gesendet:  Dienstag, 12. März 2024 08:18  
An:   Beteiligung Planungsbüro Fischer  
Betreff:  Bebauungsplan „Schießhütte II" 3. Bauabschnitt  
Anlagen:   ÜPlan BG Schießhütte 3.BA - 12.03.2024 - - .pdf 
 
 
Gemeinde Ober-Mörlen  
Bebauungsplan „Schießhütte II" 3. Bauabschnitt  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir danken Ihnen für die Überlassung der Unterlagen.  

In dem ausgewiesenen Gebiet sind von uns 0,4-kV-Kabel gelegt.  

Wir bitten darum, diese Informationen auch an die jeweilige Kommune weiterzugeben.  

Die ungefähre Lage der Anlagen haben wir in dem beigefügten Plan eingezeichnet 
und bitten um Darstellung im Bebauungsplan.  

Für die korrekte Eintragung der Trassen besteht die Möglichkeit der örtlichen Einmes-
sung. Zusätzlich können Sie die entsprechenden Bestandspläne anfordern unter plan-
auskunftstrom@ovag-netz.de.  

Bei unserer Stellungnahme gehen wir davon aus, dass unsere Kabel auch weiterhin im 
öffentlichen Bereich liegen. Ansonsten ist für unsere Kabel ein Schutz- und Arbeits-
streifen von 2,50 m Breite, der nicht überbaut werden darf, auszuweisen. Hier muss 
sichergestellt sein, dass die OVAG oder deren Beauftragte die Grundstücke zur Unter-
haltung, Instandsetzung und Erneuerung jederzeit betreten und hierfür die notwendi-
gen Arbeiten ausführen können. Zusätzlich ist zur Sicherung unserer Kabelleitungen 
eine - beschränkt persönliche Dienstbarkeit - erforderlich.  

Wir bitten die Gemeinde Ober-Mörlen bei evtl. notwendig werdenden Erdarbeiten (Ka-
nal, Wasserleitung, Straßenbau, Lärmschutzeinrichtung, etc.) im Bereich unserer Ka-
bel, die ausführende Firma darauf aufmerksam zu machen, dass diese sich - um Stö-
rungen zu vermeiden - vor Arbeitsbeginn mit unserem Netzbezirk Friedberg, Pf 10 07 
63, 61147 Friedberg, (außenl. B 455 nach Dorheim) Tel. (0 60 31) 82 16 50 in Verbin-
dung setzt.  

 

OVAG Netz GmbH (12.03.2024) 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, da sich die vorhande-
nen Anlagen entweder außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches oder innerhalb 
der zur Ausweisung gelangenden Straßenverkehrsflächen liegen. 
 
zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Kabel werden auch weiterhin im öffentlichen Bereich liegen. 
 
zu 3.: Der Anregung wird entsprochen. 
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Bei unserer Stellungnahme gehen wir davon aus, dass keine Änderungen an unseren 
Bestandsanlagen notwendig werden. Sollte dies aus Sicht der Gemeinde Ober-Mörlen 
dennoch der Fall sein, bitten wir diese, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Ein An-
gebot für die Änderung werden wir der Gemeinde vorlegen. Die Kostenregelung erfolgt 
gemäß Wegenutzungsvertrag.  

Bei unserer Stellungnahme gehen wir von einer üblichen Bezugs- bzw. Einspeiseleis-
tung aus. Die Versorgung, des im Planungsbereich ausgewiesenen Gebietes „Schieß-
hütte II 3. BA" mit elektrischer Energie kann durch entsprechende Netzerweiterung 
erfolgen. Dementsprechend planen wir im Zuge der Erschließung des Baugebiets die 
Errichtung von u.a. Versorgungskabeln und Kabelverteilerschränken. 

Für die Versorgung des geplanten Baugebietes mit elektrischer Energie halten wir den 
Bau einer Transformatorenstation für erforderlich. Einen geeigneten Standort haben 
wir in den beigefügten Plan eingezeichnet. Hierzu benötigen wir eine Fläche von 5 m 
Breite * 6, 1 m Tiefe mit einem Kanalanschluss an der rechten vorderen Grundstück-
seite. Neben der zeichnerischen Darstellung im Bebauungsplan bitten wir textlich auf-
zunehmen, dass innerhalb der Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestim-
mung Elektrizität (Transformatorenstation), bauliche Anlagen die einzuhaltenden 
Grenzabstände nach Landesbauordnung unterschreiten dürfen. Die Station ist gern. 
Anlage zu § 63 HBO baugenehmigungsfrei. Für Rückfragen, den Standort betreffend, 
setzen Sie sich bitte frühzeitig mit unserer Fachabteilung in Friedberg - Tel. 06031/82-
1231 - in Verbindung. Die Stadt wird gebeten, das Grundstück, der OVAG, zu gegebe-
ner Zeit, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Grundstück bleibt weiterhin im Eigen-
tum der Stadt; die OVAG wird für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Trans-
formatorenstation, eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit, zu Gunsten der OVAG, 
eintragen lassen.  

Eine Aussage, wie der Anschluss von möglichen Gewerbebetrieben an unser Netz 
ausgeführt wird, ist erst möglich, wenn feststeht, welche Leistung an den noch festzu-
legenden Anschlusspunkten benötigt wird. Zur Abstimmung wie ein Anschluss ausge-
führt werden kann, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit unserer Fachabteilung in Fried-
berg - 06031/82- 1099 (1055 bei Einspeisung) - anschluss@ovaq-netz.de - in Verbin-
dung.  

Sollte ein externer Ausgleich erforderlich werden, benötigen wir für eine abschließende 
Stellungnahme die genaue Lage der Ausgleichsfläche sowie Angaben über Art der 
Ersatzmaßnahmen.  

 

 
 
 
 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung an den Bestandsanlagen ist nach derzeitigem Planungsstand nicht 
erforderlich. 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Standort für die geplante Transformatorenstation wird durch ein Symbol im Ent-
wurf des Bebauungsplanes festgesetzt. 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da sich auch bei dem Mischgebiet um eine Angebotsplanung handelt, stehen derzeit 
keine weiteren Informationen über die im Einzelfall erforderliche Leistung zur Verfü-
gung. 
 
zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Ausgleichsflächen werden im Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes 
dargestellt. Dieser wird der ovag mit Bekanntgabe der Offenlage ebenfalls zugesandt. 
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Wir bitten zum gegebenen Zeitpunkt um Information über das mit der Planung und 
Projektierung der Erschließung beauftragte Ingenieurbüro, damit unsererseits eine 
termingerechte Umsetzung notwendiger Erweiterungen oder Veränderungen des 
elektrischen Netzes gewährleistet werden kann.  

Wenn unsere Belange berücksichtigt werden, haben wir keine Einwände gegen diesen 
Bebauungsplan.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
  
Netzplanung & Strategie I ES  
 
ovag Netz GmbH  
Hanauer Straße 9 - 13  
61169 Friedberg  
 
Besucheranschrift  
Außenliegend „OVAG"  
Dorheimer Straße  
61231 Bad Nauheim  
 
Telefon: 06031   
  
www.ovag-netz.de  
 
Geschäftsführer: Thorsten Piee  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Joachim Arnold  
Sitz der Gesellschaft: Friedberg (Hessen)  
Registergericht: Friedberg HRB 8808 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft wird die ovag entsprechend informieren. 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 12: Anlage zur Stellungnahme der ovag 



Bebauungsplan „Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt - Seite 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bebauungsplan „Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt - Seite 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
2. 

 
 
 
 
 

3. 
 

Polizeipräsidium Mittelhessen - Regionaler Verkehrsdienst Wetterau (15.02.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für den vorliegenden Abwägungspro-
zess nicht, da der Bebauungsplan die Größe von Stellplätzen nicht festsetzt.  
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan trifft die zum Schallschutz notwendigen Festsetzungen. 
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zu 4. und 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt (18.03.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 16 ff.  
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zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Gutachten wurde bei der GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover, beauf-
tragt. Es liegt inzwischen vor. Das Fazit lautet wie folgt: 
 
• Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes kommt es zu klimaökologischen Ver-

änderungen. 
• Die Veränderungen des nächtlichen Temperaturfeldes und der Physiologisch Äqui-

valenten Temperatur PET am Tage sind vornehmlich auf das Plangebiet be-
schränkt. 

• Durch das steigende Gebäudevolumen und den höheren Versiegelungsgrad 
kommt es fast überall zu einer Erhöhung der nächtlichen Temperaturen im Plange-
biet. Die bioklimatische Situation in der Nacht in den geplanten Siedlungsflächen ist 
durch die gute Grünausstattung als günstig anzusehen. 

• Tagsüber sinkt die PET in den Grundstücksflächen durch die neuen Schattenberei-
che im Vergleich zu zuvor freien Flächen. In nichtbeschatteten Bereichen sind ho-
he PET-Werte mit einer starken Wärmebelastung zu erwarten. 

• Die Veränderungen im nächtlichen Strömungsfeld sind über das Plangebiet hinaus 
erkennbar. 

• Der angrenzende 1. und 2. Bauabschnitt sowie sehr kleinräumig weitere Bestands-
bebauung sind von einer Absenkung des Kaltluftvolumenstroms über 10 % betrof-
fen. Durch die günstige bioklimatische Situation in den Wohngebieten, die auch bei 
Umsetzung der Planung bestehen bleibt, wird nicht von einer „hohen vorhabenbe-
dingen Auswirkung“ ausgegangen. 

• Die Kaltluftzufuhr auf die Planfläche selbst erfolgt vor allem von Südosten und über 
die angrenzenden Ackerflächen. Die Strömung erreicht nicht das gesamte Quartier, 
so dass eine gute Grünausstattung in der Fläche selbst von großer Bedeutung ist. 

 
Für den Bebauungsplanes wird aus klimaökologischer Sicht eine möglichst klimaan-
gepasste Ausgestaltung empfohlen: 
 
• Umsetzung der geplanten guten Durchgrünung des Areals (Festlegung des 

Baumanteils, keine Steingärten, Gründächer wenn möglich etc.).  
 
 



Bebauungsplan „Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt - Seite 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 

• Wo möglich Beschattung der Wege und Straßen, Spiel- und Aufenthaltsflächen mit 
Bäumen sowie Verringerung der Versiegelung z.B. durch versickerungsfähiges 
Pflaster oder Rasengittersteine.  

• Einsatz heller Oberflächenbeläge (Fassaden und Bodenbeläge) wo möglich.  
• Mikroklimatisch vielfältige Ausgestaltung von Freiflächen mit ausreichend Wiesen-

fläche, Bäume und Baumgruppen, Wasserspielplätzen etc.  
 
Die Empfehlungen sind bis auf den Einsatz heller Oberflächen bereits Bestandteil der 
Bauleitplanung. Helle Flächen verfügen über ein hohes Rückstrahlvermögen und wär-
men sich daher weniger stark auf, die thermische Belastung für die Gebäudenutzer 
sinkt. Besonderer Festsetzungen bedarf es aber nicht, da u.a. die Erfahrung aus den 
ersten beiden Bauabschnitten zeigt, dass für die Fassadengestaltung durchgängig 
helle Farben zu Einsatz gelangen. Bei den Oberflächenbelägen anzusprechen sind die 
Außenflächen. Hierfür sind nur wasserdurchlässige Befestigungen zulässig. Eine As-
phaltierung als Beispiel für eine wenig klimafreundliche Befestigung ist damit bereits 
ausgeschlossen.  
Eine Festsetzung ist damit nicht erforderlich, sie ist auch aus formellen Gründen be-
denklich, da der Begriff „hell“ rechtssicher und vollzugtauglich definiert werden müsste. 
Die Empfehlung der Gutachter wird aber als solche auch in den normativen Teil des 
Bebauungsplanes aufgenommen. Das Gutachten wird der Begründung zum Entwurf 
des Bebauungsplanes als Anlage beigefügt.  
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde Ober-Mörlen wird, neben einer Eigenversorgung durch drei Tiefbrunnen 
Brunnen und eine Quelle, durch die OVAG GmbH mit Wasser beliefert. Hierüber be-
steht ein Wasserliefervertrag. Die vertraglich vereinbarte Liefermenge beträgt 100.000 
m³/Jahr. Aus den letzten drei Lieferjahren geht eine gemittelte Verbrauchsmenge von 
rd. 67.000 m³/Jahr hervor. Die somit zusätzlich verbleibende Wasserliefermenge ist 
ausreichend, um die Wasserversorgung des 3. Bauabschnittes sicher zu stellen. 
Selbst mit einer Einberechnung des 3. Bauabschnittes verbleibt ein Puffer für unvor-
hergesehene Spitzenauslastungen und/oder weitere Bedarfe.  
 
Zusätzlich ist derzeit der Ausbau der Eigenversorgung und somit die langfristige Si-
cherstellung des Wasserbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung des Klimawan-
dels, in Arbeit. Ein neuer Hochbehälter ist bereits gebaut und eine Pilotbohrung mit 
erfolgreichem Pumpversuch durchgeführt. Die wasserrechtliche Genehmigung zur 
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Erstellung des Ausbaus der Pilotbohrung soll der Gemeinde Ober-Mörlen durch das 
Regierungspräsidium Darmstadt noch im laufenden Jahr zugehen. 
Darüber hinaus finden sich im Bebauungsplan Schießhütte II, 3. Bauabschnitt“ textli-
che Festsetzungen zum Einsparen von Trinkwasser, wie z.B. die Pflicht zur Nutzung 
des anfallenden Regenwassers auf den Einzelgrundstücken für die Toilettenspülung 
sowie das Schwimmbecken, Gartenpools, Fertigbecken und ähnliche Anlagen, die mit 
Trinkwasser befüllt werden, unzulässig sind.  

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird um den Nachweis einer 
ausreichenden Wasserversorgung ergänzt. Ein weiterführender Handlungsbedarf 
besteht vorliegend nicht da die sog. Arbeitshilfe nicht normativ ist und insoweit keine 
Verbindlichkeit entfaltet. 

zu 5.: Der Anregung wird entsprochen. 

Der zu erwartende Wasserbedarf wird berechnet. Es wird auch dargelegt, wie dieser 
Bedarf gedeckt werden kann. 
Zu untersuchen, wie sich dieser unter Berücksichtigung der demographischen Ent-
wicklung und des Klimawandels zukünftig darstellen wird, wäre zwar interessant, kann 
aber nicht Gegenstand des vorliegenden Abwägungsprozesses im Rahmen der Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt sein, für den nach § 
214 Abs. 3 BauGB die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung, d.h. 
den Satzungsbeschluss maßgeblich ist.  
Angesprochen ist aufgrund der Maßstäblichkeit ohnehin die Ebene von Raumordnung 
und Landesplanung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung. 
Wie in der Stellungnahme zutreffend ausgeführt hat und wird die Gemeinde Ober-
Mörlen die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung in eigener Ver-
antwortung sicherstellen. 

zu 6.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

In der Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes wird darauf hingewiesen, 
dass in der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün“ 
entlang der Siemensstraße auch eine Versickerungsmulde angelegt werden soll. Der 
Bebauungsplan beinhaltet aber keine entsprechende Festsetzung. Daher ist auch 
nicht erforderlich, die in der Stellungnahme angesprochenen Nachweise bereits auf 
Ebene der Bauleitplanung zu führen. 
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12. 

 
 
 
 

Um Missverständnisse im weiteren Verlauf des Bauleitplanverfahrens zu vermeiden, 
wird der Hinweis auf eine Versickerungsmulde aus der Begründung zum Entwurf des 
Bebauungsplanes gestrichen.  
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Er wird in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
zu 8.: Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
 
Bei der Planaufstellung sind die an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu stellen-
den Anforderungen mit der gebotenen Sorgfalt zu ermitteln und mit dem ihnen zu-
kommendem Gewicht zu berücksichtigen.  
Eine Notwendigkeit zur Angabe der minimalen und maximalen Grundwasserflurab-
stände besteht nicht. Der Stellungnahme ist ebenfalls keine Rechtsgrundlage zu ent-
nehmen. 
Da die Grundwassersituation aus den bislang durchgeführten Erschließungsmaßnah-
men im Bereich der Baugebietsentwicklung „Schießhütte II“ bekannt ist, wird die Be-
gründung zum Entwurf des Bebauungsplanes um entsprechende Ausführungen er-
gänzt. Hierbei wird aber auch darauf hingewiesen, dass die Untersuchung der an eine 
Gründung zu stellenden Anforderungen nicht Gegenstand der Bauleitplanung, sondern 
der Bauanzeige- bzw. Baugenehmigungsverfahren ist. 
 
zu 9.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schießhütte II“ 3. Bau-
abschnitt sind keine Grundwassermessstellen bekannt. 
 
zu 10.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Umweltprüfung betrachtet und bewertet das “Umweltmerkmal Grundwasser“ ent-
sprechend der jeweiligen örtlichen Situation. Damit ist der Sorgfaltspflicht genüge 
getan. Weiterführende Untersuchungen, die für die Entscheidungsfindung im Rahmen 
einer Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegenei-
nander nicht erforderlich sind, sind entbehrlich. 
 
zu 11.: Der Anregung wird entsprochen. 
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zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Stellungnahme nicht auf die Festsetzung 
zur Brauchwassernutzung eingeht. Diese lautet: 

Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG: Nicht schädlich verunreinigtes Nie-
derschlagswasser von Dachflächen ist als Brauchwasser zu sammeln und für die Au-
ßenbewässerung zu nutzen. Das Fassungsvermögen der Zisterne muss mindestens 6 
m³ betragen. Bei Neubauten ist eine getrennt geführte Brauchwasserleitung aus der 
Zisterne für die Toilettenspülung und die Gartenbewässerung zu installieren. Eine 
Speisung dieser Brauchwasseranlage hat aus den zu errichtenden Zisternen unter 
Anwendung des aktuellen Standes der Technik zu erfolgen. 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird zudem bereits auf das im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Schießhütte II“ 2. Bauabschnitt ausgewiesene und 
inzwischen gebaute und in Betrieb befindliche Regenrückhaltebecken an der Usa 
hingewiesen. Bei dessen Berechnung ist auch der vorliegende 3. Bauabschnitt bereits 
berücksichtigt worden. 

zu 14.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzungen, die in einem Bebauungsplan getroffen werden, bedürfen der städ-
tebaulichen Begründung. Sie müssen zudem - bezogen auf den jeweiligen räumlichen 
Geltungsbereich – individuell erforderlich sein. Der allgemeine Hinweis auf die Ver-
meidung erhöhter stofflicher Belastungen des Niederschlagswassers ist hier nicht 
ausreichend. 
Hinzu kommt, dass der Katalog zulässiger Festsetzungen in § 9 Abs. 1 BauGB ab-
schließend ist und dieser keine Grundlage für die Begrenzung der Verwendung von 
Materialien und Bauprodukten bietet. Davon unabhängig kann die Anregung nachvoll-
zogen werden. Sie wird zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem 
eigentlichen Adressaten, in der Begründung hierzu vermerkt. 
 
zu 15.: der Anregung wird entsprochen. 

Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes kann wie angeregt ergänzt wer-
den, da die hierfür erforderlichen Informationen bereits vorliegen. In dieser Stelle sei 
noch der Hinweis erlaubt, dass ein Bebauungsplan für ein Baugebiet, bei dem die 
Entsorgung nicht gesichert werden kann, schon an der Hürde des § 1 Abs. 3 BauGB 
scheitern würde, denn er wäre nicht „erforderlich“. 
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zu 16., 17 und 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Sie werden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen 
Adressaten, in die Begründung aufgenommen.  

zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Abschlepp- und Containerdienst Hasselhecker Straße 35 ist durch die zwischen-
liegende Bebauung ausreichend abgeschirmt zu, sodass nicht mit abwägungsbeachtli-
chen Staub- und Lärmimmissionen zu rechnen ist.  

zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, der Bebauungsplan mit 
der Abstufung Mischgebiet - Allgemeines Wohngebiet den Trennungsgrundsatz des § 
50 BImSchG würdigt, nach dem bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienende Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gegenstand der Emissionsberechnung ist die Nähe zur Autobahn A5. Ein Anschluss 
an den Schienenverkehr hat Ober-Mörlen leider nicht.  
Aktive Schallschutzmaßnahmen scheiden aufgrund der Entfernung zur BAB A5 und 
der erforderlichen Wandlängen faktisch aus. Daher sind passive Schallschutzmaß-
nahmen an den Gebäuden vorzusehen. Zum Schutz gegen Außenlärm werden in der 
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, für schutzwürdige Räume in Gebäuden Anforde-
rungen an die Schalldämmung der Außenbauteile gestellt. Gemäß DIN 4109 sind zur 
Dimensionierung der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohngebäuden alle 
einwirkenden Geräuscharten zusammen anzusetzen. Die erforderlichen Schalldäm-
mungen sind im Einzelfall objektbezogen zu dimensionieren. Der Nachweis für einen 
ausreichenden Schallschutz muss auf Ebene der Bauanzeige/Baugenehmigung ge-
führt werden. Entsprechend beinhaltet Bebauungsplan den Hinweis, dass für Wohn-
gebäude und Gebäude mit Wohnungen südöstlich der Isophone für den Nachtwert (> 
45 dB(A)) passive Schallschutzmaßnahmen notwendig werden und dass zum Nach-
weis gesunder Wohnverhältnisse mit dem jeweiligen Bauantrag ein Immissionsgutach-
ten vorzulegen ist. Hierdurch wird sowohl die Baufreiheit des Einzelnen gewahrt als 
auch den Belangen des Immissionsschutzes Rechnung getragen. 
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zu 23.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 25.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Zulässigkeit der Baulandentwicklung als solche steht nicht mehr zur Disposition. 
Die Bauabschnitte 1 und 2 sind aus den Darstellungen des Regionalen Flächennut-
zungsplanes entwickelt worden und für den Bauabschnitt 3 hat die Regionalversamm-
lung Südhessen dem erforderlichen Abweichungsantrag bereits am 17.09.2021 statt-
gegeben. 
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird um ein Kapitel „Landwirt-
schaft“ ergänzt, in das aus Gründen des Datenschutzes allerdings keine Aussagen zur 
einzelbetrieblichen Betroffenheit aufgenommen werden können.  
 
zu 26.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Baulandentwicklung erfolgt im Einvernehmen mit dem angesprochenen Pferdebe-
trieb. Im Rahmen der Bauleitplanung bedarf es daher keines Nachweises über die 
Bereitstellung von Ersatzland. 
 
zu 27.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
In Verlängerung der Steinkopfstraße wird eine Verbindung zur Siemensstraße herge-
stellt. 
 
zu 28.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Ausgleich wird außerhalb der Vorranggebiete für Landwirtschaft stattfinden. 
 
zu 29.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach § 2a BauGB ist die Begründung und damit auch der vollständige Umweltbericht 
zum Entwurf des Bebauungsplanes vorzulegen. Dem wird entsprochen. 
 
zu 30.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 32.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der KMRD weist mit E-Mail vom 20.03.2024 darauf hin, dass seine Stellungnahme 
vom 03.11.2020 weiterhin Bestand habe. Die Stellungnahme vom 03.11.2020 erging 
zu dem Bebauungsplan „Schießhütte II“ 2. Bauabschnitt. In ihr wurde festgestellt, dass 
es für den Bereich des Baugebietes keinen begründeten Verdacht auf Bombenblind-
gänger oder Munitionsrückstände gibt. 
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Regionalverband FrankfurtRheinMain (05.03.2024) 
 
Beschlussempfehlung 
 
vgl. Seite 27 
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Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die notwendigen Untersuchungen zur Sicherung der Wasserversorgung wurden zeit-
gleich zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Behörden und 
Träger der Belange weitergeführt. Die Ergebnisse werden in die Begründung zum 
Entwurf des Bebauungsplanes Eingang finden. 
Das Klimagutachten ist ebenfalls in Bearbeitung. Auch hier werden die Ergebnisse in 
die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. 
Die zum Ausgleich der im Vollzug des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe in 
Natur und Landschaft erforderlichen Flächen wurden inzwischen gefunden. Sie liegen 
am Aitzenbach westlich von Ober-Mörlen außerhalb eines Vorranggebietes Landwirt-
schaft. Der insoweit vervollständigte Umweltbericht wird dem Regionalverband Frank-
furtRheinMain mit Bekanntgabe der Offenlage des Bebauungsplanes zur Prüfung 
vorgelegt. 
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Von:  toeb_beteiligungsverfahren <toeb_beteiligungsverfahren@rmv.de> Mittwoch, 
Gesendet:  27. März 2024 13:43  
An:  Beteiligung Planungsbüro Fischer  
Cc.:  toeb_beteiligungsverfahren 
 
Betreff:  AW: Reminder: Töb bis 22.03.: Ober-Mörlen: Bebauungsplan „Schießhütte II" 3. 

Bauabschnitt 
 
 
Sehr geehrte Planungsbeteiligte,  
wir bedanken uns zunächst für die telefonisch übermittelte Fristverlängerung unserer 
Stellungnahme und die Beteiligung am oben genannten Verfahren.  
 
Als Träger öffentlicher Belange teilen wir Ihnen mit, dass wir keine Einwände vorzu-
bringen haben.  
 
Für die Bauleitplanung möchten wir jedoch folgende Anregung geben:  
  
Die Erschließung des Gebietes ist gemäß den Vorgaben des lokalen Nahverkehrs-
plans aufgrund der Erschließung im Einzugsbereich der Bushaltestelle Usatalhalle im 
Einzugsradius von 600 m ausreichend. Die fußläufige Wegeverbindung von Teilen des 
Wohngebietes zur Bushaltestelle sind jedoch teilweise deutlich länger. In Hinblick auf 
die gute Erreichbarkeit und insbesondere die barrierefreie Erreichbarkeit möchten wir 
daher anregen, gemeinsam mit der LNO zu prüfen, im Planungsgebiet die zusätzliche 
Bushaltestelle Ober-Mörlen Siemensstraße regelmäßig anzudienen und die entspre-
chenden Flächen für den barrierefreien Ausbau unter Berücksichtigung eines Witte-
rungsschutzes sowie einer Sitzgelegenheit für die wartenden Fahrgäste sowie einer 
barrierefreien Zuwegung vorzusehen. Die hierfür notwendigen Flächen sollten bei der 
Aufstellung der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Die Bushaltestelle Ober-Mörlen 
Siemensstraße dient ebenfalls zur Anbindung der nahegelegenen Nahversorgungs-
möglichkeit.  
 
Weiterhin ist die Haltestelle Ober-Mörlen Usatalhalle zur Erschließung des Gebietes in 
Fahrtrichtung stadtauswärts noch nicht barrierefrei ausgebaut. Wir regen in Bezug auf 
§8 (5) BGG und §8 (3) PBefG an, diese barrierefrei auszubauen und mit einem Witte-
rungsschutz sowie einer Sitzgelegenheit für die wartenden Fahrgäste auszustatten.  
 

RMV (27.02.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeindeverwaltung wird sich mit der LNO in Verbindung setzen, und die Mög-
lichkeit einer Modifizierung der Busführung zu erörtern. 
Die Siemensstraße liegt nicht im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 
Auch kann der Bebauungsplan kein Baurecht für eine Bushaltestelle schaffen, sofern 
nicht bekannt ist, ob diese auch tatsächlich benötigt wird und wo sie im Bedarfsfall 
liegen soll. 
Sollte eine geänderte Linienführung möglich sein wird die Gemeinde Ober-Mörlen sich 
darum bemühen, das Baurecht für eine Bushaltestelle, deren Lage dann auch bekannt 
sein wird, zu schaffen. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Abwägungsprozess, Gegenstand ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt, nicht. 
 
 

2 

1 



Bebauungsplan „Schießhütte II“ 3. Bauabschnitt - Seite 29 

Desweitere regen wir an, die Zuwegungen und Straßenquerungen barrierefrei zu 
gestalten. Hinweise zum barrierefreien Ausbau finden Sie im RMV-Maßnahmenplan 
„Barrierefreie Haltestellen im Busverkehr" unter nachfolgendem Link:  

https://www.rmv.de/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/aufgaben-der-rmv-
gmbh/verkehrs-und-mobilitaetsplanung/massnahmenplan-barrierefreie-haltestellen  
 
Eine Kopie unserer Stellungnahme senden wir zur Information an die zuständige loka-
le Nahverkehrsorganisation.  
 
Wir bitten Sie, unsere Anmerkung zu berücksichtigen, und wünschen für die Umset-
zung der Planung viel Erfolg.  
 
 
Viele Grüße  
i.A.   
Bereichsleiter Bereich Mobilitätsanforderungen und Rahmenplanung, Geschäftsbereich Verkehrs- 
und Mobilitätsplanung  
i.A.  
Bereich Mobilitätsanforderungen und Rahmenplanung, Geschäftsbereich Verkehrs und Mobili-
tätsplanung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auch hier besteht im Zusammenhang mit dem vorliegenden Abwägungsprozess kein 
weiterführender Handlungsbedarf, da der Bebauungsplan keine Haltestellen ausweist. 
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Wetteraukreis (21.03.2024) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 

 
 
 

 

 
 
 
zu 3.1 bis 3.3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Aus dem öffentlichen Leitungsnetz können 96 m³ zur Verfügung gestellt werden. So-
weit dies im Einzelfall, die Festlegung erfolgt im Rahmen des jeweiligen Bauvorha-
bens, nicht ausreicht, wird die jeweilige Bauherrschaft durch bauliche Maßnahmen die 
Brandausbreitungsgefahr verringern oder ausreichend bemessene Zisternen vorhalten 
müssen. 
Im Übrigen sind die Hinweise der Musterstellungnahme bekannt und werden im Rah-
men der Erschließungsplanung entsprechende Berücksichtigung finden. 
 
zu 4.1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die bisherige Festsetzung, nach der zur Außenbeleuchtung nur Leuchten mit warm-
weißen LED-Lampen und einer Farbtemperatur von 1800 bis maximal 3000 Grad 
Kelvin und geschlossenen Gehäusen, dass kein Licht nach oben emittieren, zulässig 
sind, wird durch den von der Unteren Naturschutzbehörde vorgeschlagenen Wortlaut 
ersetzt.  
 
zu 4.2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, da der Bebauungsplan 
„Schießhütte II“ 2. Bauabschnitt kein Industrie- und/oder Gewerbegebiet ausweist. 
 
zu 4.3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
§ 37 HeNatG besagt unter anderem, dass die Errichtung großflächiger, vollständig 
transparenter oder spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden 
Glasfläche von mehr als 20 m² in der Regel unzulässig sind. Es handelt sich hierbei 
um unmittelbar geltendes Recht, sodass es keiner ergänzenden Festsetzung im Be-
bauungsplan bedarf. Allerdings wird der Umweltbericht auf die Bestimmungen des 
neuen Hessischen Naturschutzgesetzes und die in der Stellungnahme genannte In-
formationsbroschüre hinweisen. 
 
 

4.4 
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5.1 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
5.3 

 
 

zu 4.4.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Das Schutzgut „Boden“ wird in im Umweltbericht behandelt. 
 
zu 4.5.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Bei der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Verkehrsbegleitgrün handelt 
es sich um den Geländestreifen zwischen der Siemensstraße und im südlichen Rand 
des Allgemeinen Wohngebietes. Bisher ist festgesetzt, dass diese als „Extensivgrün-
land“ anzulegen und zu pflegen ist. Was hierunter zu verstehen ist, wird ergänzt. 
 
zu 4.6.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
zu 4.7.: Die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist zutreffend, dass Verträge, die Regelungen über Ausgleichsmaßnahmen enthal-
ten, zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses vorliegen müssen, sofern die Aus-
gleichsmaßnahmen auf Privatgrundstücken durchgeführt werden sollen (es handelt 
sich hierbei i.d.R. um städtebauliche Verträge i.S. § 12 BauGB). Dann ist auch eine 
dingliche Sicherung erforderlich. 
Dies ist aber nicht erforderlich bei Festsetzungen zum Anpflanzen und Bäumen und 
Sträuchern auf den Baugrundstücken. Hier obliegt die Sicherung des Vollzugs der 
Baugenehmigungsbehörde, gegebenenfalls unter Beteiligung der Unteren Natur-
schutzbehörde. 
 
zu 4.8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 5.1 und 5.2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
zu 5.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der im Vorentwurf des Bebauungsplanes noch enthaltene Hinweis auf das Heilquel-
lenschutzgebiet wird gestrichen. 
 
 
 
 

5.4 
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6.1 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
 
 

zu 5.4.: Der Anregung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Fließpfadkarte, angesprochen ist hier das Blatt „Maiberg und Hasselheck“ aus 
dem Jahr 2022, berücksichtigt die Bebauung “Schießhütte II“ Bauabschnitte 1 und 2 
noch nicht. Selbstverständlich konnte bisher auch der Bauschnitt 3 nicht berücksichtigt 
werden. 
Die Bebauung des Siedlungsbereiches „Schießhütte II“ findet ihren südlichen oberen 
Abschluss in der Siemensstraße. Der vorliegende Bebauungsplan weist nicht umsonst 
zwischen der Siemensstraße und dem Beginn des Allgemeinen Wohngebietes eine 
öffentliche Grünfläche aus, in der zum Beispiel auch ein Mulden-Wall-System einge-
bracht werden kann - als zusätzlicher Schutz, sollte der Straßendamm nicht ausrei-
chen. Das HLNUG wird gebeten, die Fließfahrtkarte unter Berücksichtigung der Be-
bauung „Schießhütte II“ Bauabschnitte I-III zu aktualisieren.  
Unabhängig davon wird die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes um Aus-
führungen zum Thema Starkregen ergänzt.    
 
zu 5.5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird entsprechend ergänzt. 
 
zu 5.6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan lässt eine Versickerung zu, fordert sie aber nicht. Von daher ist es 
ausreichend, die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes um einen entspre-
chenden Hinweis zu ergänzen.  
 
zu 6.1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
In Verlängerung der Steinkopfstraße wird eine Verbindung zur Siemensstraße herge-
stellt.  
 
zu 6.2.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Baulandentwicklung erfolgt im Einvernehmen mit dem angesprochenen Pferdebe-
trieb. Im Rahmen der Bauleitplanung bedarf es daher keines Nachweises über die 
Bereitstellung von Ersatzland. 
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zu 7.1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
zu 7.2.: Den Bedenken wird abgeholfen. 
 
Die Festsetzung, dass Schwimmbecken, Gartenpools, Fertigbecken und ähnliche 
Anlagen, die mit Trinkwasser befüllt werden, unzulässig sind, bleibt bestehen. Der 2. 
Satz, auf den die Stellungnahme reflektiert, wird nur noch in die Begründung aufge-
nommen, da sich bei Planschbecken für Kleinkinder in der Regel um keine baulichen 
Anlagen handelt. Sie werden von der Festsetzung damit ohnehin nicht erfasst. 
 
zu 7.3.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Es wird klargestellt, dass es sich bei zwei an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze 
aneinandergebaute Haushälften um ein Doppelhaus handelt 
 
zu 7.4.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
In der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird dargelegt, dass Solarmo-
dule auch auf Gründächern möglich sind. Ein Widerspruch besteht nicht. 
 
zu 7.5.: der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Angabe der Fundstelle wird aktualisiert. 
 
zu 7.6.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die angesprochene Isophonenkarte wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
zu 7.7.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Umweltbericht wird entsprechend ergänzt. Bei spiegelnden Gebäuden kann es 
sich um Glasfassaden, aber auch Fassaden aus Metall oder poliertem Stein handeln. 
 


